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Friedhofssatzung der Gemeinde Schönhausen  
 
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.01.1998 (GVOBl. M-V S. 
29), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.08.2000 (GVBl M-V S. 360), wird nach 
Beschlussfassung vom 16.03.2004    durch die Gemeindevertretung Schönhausen  
folgende Satzung erlassen: 
 
 

I. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 
 

§ 1 
Geltungsbereich und Zweckbestimmung  

(1) Die Friedhofssatzung gilt für den Friedhof Matzdorf der Gemeinde Schönhausen 
in seiner jeweiligen Größe. Der Friedhof umfasst zur Zeit das Flurstück 2, Flur 1, 
Gemarkung Matzdorf, in der Größe von insgesamt 4.978 m². 
(2) Der Friedhof Matzdorf dient der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben 
Einwohner der Gemeinde Schönhausen waren oder ein Recht auf Beisetzung in 
einer bestimmten Grabstätte besaßen. Die Beisetzung anderer verstorbener 
Personen bedarf der Genehmigung des Amtes Woldegk. 
 

§ 2 
Schließung und Entwidmung  

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile oder einzelne Grabstätten können aus 
einem wichtigen Grund beschränkt geschlossen, geschlossen oder entwidmet 
werden. 
(2) Nach der beschränkten Schließung werden Nutzungsrechte nicht mehr verliehen. 
Eine Verlängerung von Nutzungsrechten erfolgt lediglich zur Anpassung an die 
Ruhezeit. Beisetzungen dürfen nur noch in Grabstätten stattfinden, an denen im 
Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, sofern die 
Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt die 
Ruhezeiten abgelaufen waren. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der 
Beisetzungsberechtigten, nachträgliche Ausnahmen von dieser Einschränkung kann 
das Amt Woldegk im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei bestehenden 
Nutzungsrechten genehmigen.  
(3) Nach der Schließung dürfen Beisetzungen nicht mehr vorgenommen werden. 
(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen 
aufgehoben. Die Entwidmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte 
mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten abgelaufen sind und eine angemessene 
Pietätsfrist vergangen ist. 
(5) Jede Schließung oder Entwidmung nach Abs. 1 ist öffentlich bekanntzumachen.  
 

§ 3  
Friedhofsverwaltung 

(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom  
Amt Woldegk verwaltet. 
(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofssatzung, den 
kirchlichen Bestimmungen und den allgemeinen staatlichen Vorschriften. 
(3) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben kann das Amt 
Woldegk einen Dritten beauftragen. 
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II. ORDNUNGSVORSCHRIFTEN  
 

§ 4  
Öffnungszeiten  

(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für 
den Besuch geöffnet. 
(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder teilweise für den Besuch 
vorübergehend geschlossen werden. 
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof 

(1) Der Friedhof erfordert ein der Würde des Ortes entsprechendes Verhalten. 
(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und unter der 
Verantwortung Erwachsener betreten. Sie sind ständig zu beaufsichtigen. 
(3) Auf dem Friedhof ist nicht gestattet: 
1. den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu 

beschädigen, Einfriedungen, Hecken und Pflanzungen zu übersteigen oder zu 
durchbrechen sowie Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen zu 
betreten oder zu befahren; 

2. Abfälle jeglicher Art und überschüssige Boden- und Abraummassen außerhalb 
der dafür bestimmten Stellen abzulagern; 

3. Bodenmassen für die Anlage von Grabstätten dem Friedhofsgelände zu 
entnehmen; 

4. Tiere frei herumlaufen zu lassen; 
5. die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen hiervon sind 

Sargtransportwagen, Transportkarren, Krankenfahrstühle und Kinderwagen; 
6. Bänke oder Stühle auf den Wegen oder bei Grabstellen aufzustellen; 
7. Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten; 
8. Druckschriften zu verteilen; 
9. aus anderen als persönlichen Gründen, insbesondere gewerbsmäßig zu 

fotografieren; 
10. zu lärmen und zu spielen; 
11. an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe von Bestattungsfeiern gewerbliche 

Arbeiten auszuführen. 
Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit es mit dem Zweck und 
der Ordnung der Friedhöfe vereinbar ist.  
(4) Hunde sind kurz angeleint zu führen und ständig zu beaufsichtigen.  
(5) Auf den Grabflächen herumliegende oder in Hecken und Pflanzungen befindliche 
Harken, Gießkannen, Konservendosen und Weckgläser können durch das 
Aufsichtspersonal ohne vorherige Benachrichtigung entfernt werden. 
(6) Gekennzeichnete Lastfahrzeuge der Anlieferer und der zugelassenen 
gewerblichen Betriebe dürfen nur die für den Kraftfahrzeugverkehr freigegebenen 
Wege, und zwar mit einer Höchstgeschwindigkeit bis zu 15 km/h benutzen. Mit 
Werbeschriften und Werbeplakaten versehene Fahrzeuge dürfen auf den Friedhöfen 
nicht verkehren.  
(7) Reden und Feiern in der Halle und an den Grabstätten können von allen 
anerkannten Gemeinschaften und Einzelpersonen gehalten werden. Sie sind der 
Würde des Ortes und dem Ernst der Handlung entsprechend auszugestalten. Das 
Amt Woldegk kann Ausnahmen zulassen, soweit die Interessen anderer nicht 
beeinträchtigt werden. 
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(8) Grabmale und anderes Material dürfen auf den Fußwegen nur mit Wagen 
befördert werden, deren Radbreite mindestens 7 cm beträgt. Grabmale und anderes 
Material dürfen weder auf den Wegen noch auf fremden Gräbern gelagert werden. 
(9) Den Anordnungen der Friedhofsverwaltung ist Folge zu leisten. 
 

§ 6 
Gewerbliche Arbeiten 

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für 
Tätigkeiten auf den Friedhöfen der Zulassung durch das Amt Woldegk, das 
gleichzeitig den Umfang der Tätigkeiten festlegt. 
(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die in fachlicher, betrieblicher 
und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind. Die Zulassung ist ständig mitzuführen und 
auf Verlangen dem Friedhofspersonal vorzuweisen.  
(3) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben diese Satzung und die dazu 
ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle 
Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit 
schuldhaft verursachen. 
(4) Eine gewerbliche Tätigkeit kann vom Amt Woldegk untersagt werden, wenn der 
Gewerbetreibende wiederholt gegen für den Friedhof geltende Bestimmungen 
verstoßen hat und ihm danach schriftlich mitgeteilt worden ist, dass die weitere 
gewerbliche Tätigkeit im Wiederholungsfall untersagt werden wird. 
(5) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem 
Friedhof nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht 
hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze sind nach Beendigung der Tagesarbeiten zu 
säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen, bei Unterbrechung 
der Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung anderer ausgeschlossen ist. 
Die Gewerbetreibenden dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum lagern. Gewerbliche 
Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofes gereinigt 
werden. 
 

III. BESTATTUNGSVORSCHRIFTEN  
 

§ 7 
Allgemeines  

(1) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung fest. 
(2) Erd- und Urnenbestattungen sind mindestens drei Tage vor dem vorgesehenen 
Bestattungstermin bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Der Anmeldung sind die 
erforderlichen Unterlagen beizufügen. 
(3) Wird die Beisetzung in einer erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, ist das 
Nutzungsrecht nachzuweisen. 
(4) Bestattungen finden nur werktags statt. 
(5) Aschen werden auf dem gemeindlichen Friedhof nur in der Erde beigesetzt. 
Aschen, die nicht binnen 6 Monaten nach der Einäscherung beigesetzt sind, werden 
auf Kosten des Bestattungspflichtigen von Amts wegen in einer 
Urnenreihengrabstätte beigesetzt. 
(6) Jede Leiche muss eingesargt sein. Verstorbene mit ihren Neugeborenen und 
Zwillingskinder unter 1 Jahr können bei gleichzeitiger Bestattung in einem Sarg 
eingesargt werden. 
(7) Nur die beim Amt Woldegk angemeldeten Beerdigungsunternehmer dürfen in der 
Regel Bestattungen auf den Friedhöfen ausführen. Die Bestattung durch eine andere 
Person bedarf der Zustimmung durch das Amt Woldegk. 
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§ 8 
Ruhezeiten und Särge 

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre. 
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 20 Jahre. 
(3) Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet werden, dass jedes Durchsickern 
von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht aus schwer vergänglichen 
Stoffen hergestellt sein, soweit nicht anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist. 
(4) Die Särge sollen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m 
breit sein. Sind größere Särge erforderlich, so ist dies der Friedhofsverwaltung bei 
der Anmeldung der Bestattung mitzuteilen. 
(5) Metallsärge und –einsätze dürfen nur für Überführungen und nicht für 
Bestattungen verwendet werden. 
 

§ 9 
Ausheben der Gräber 

(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung bzw. von einer vom Amt 
Woldegk beauftragten Person ausgehoben und wieder verfüllt. Anpflanzungen, 
Einfassungen, Grabmal u.ä., die das Ausheben der Gräber behindern, sind 
vorübergehend zu entfernen. 
Nutzungsberechtigte der Nachbargrabstätten haben eine notwendige 
vorübergehende Veränderung auf ihren Gräbern zu dulden. Beschädigungen von 
Nachbargrabstätten, die bei der Herstellung der Gräber eintreten, beseitigt die 
Friedhofsverwaltung. Die Friedhofsverwaltung kann diese Arbeiten einem Dritten 
übertragen. 
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis 
zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne 
mindestens 0,50 m. 
(3) Die Gräber für Erdbeisetzungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m 
starke Erdwände getrennt sein.  
 

§ 10 
Umbettungen und Ausgrabungen  

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht 
vorgenommen werden. 
(2) Aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses können Leichen oder 
Aschen in ein anderes Grab gleicher Art umgebettet werden. Die 
Nutzungsberechtigten sind vorher zu hören, es sei denn, dass die Anschriften nicht 
rechtzeitig ermittelt werden können. 
(3) Ausnahmsweise kann auch den Angehörigen bei besonders gewichtigen 
Gründen ein Recht auf Umbettung zustehen. Antragsberechtigt ist der jeweilige 
Nutzungsberechtigte. Bei allen Umbettungen muss das Einverständnis des 
Ehegatten, der Kinder und Eltern durch schriftliche Erklärung nachgewiesen werden. 
Der Antragsteller hat sich schriftlich zu verpflichten, alle Kosten zu übernehmen, die 
bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung gärtnerischer 
oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen etwa 
entstehen. 
(4) Jede Umbettung bedarf der vorherigen Genehmigung des Amtes Woldegk. Bei 
der Umbettung von Leichen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, kann die 
Genehmigung erteilt werden, wenn für die Umbettung die schriftliche Genehmigung 
der Ordnungsbehörde und eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes vorliegen. 
Umbettungen von Leichen oder Aschen aus einem Reihengrab in ein anderes 
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Reihengrab des gleichen Friedhofes sind mit Ausnahme der Fälle des Abs. 2 nicht 
zulässig. 
(5) Die Grabmale und ihr Zubehör können umgesetzt werden, wenn 
Gestaltungsbestimmungen der neuen Grababteilung nicht entgegenstehen. 
(6) Leichen oder Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken wieder 
auszugraben, bedarf einer behördlichen oder richterlichen Anordnung. 
 

IV. GRABSTÄTTEN 
 

§ 11 
Arten und Größen 

(1) Folgende Arten von Grabstätten werden zur Verfügung gestellt: 
1. Reihengrabstätten 
2. Wahlgrabstätten 
3. Urnenreihengrabstätten 
4. Urnenwahlgrabstätten 
5. Urnengemeinschaftsgrabstätten 
 (2) An den Grabstätten werden nur öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte nach dieser 
Friedhofssatzung verliehen. Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen 
Person, nicht mehreren Personen zugleich, zustehen. 
(3) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim Todesfalle verliehen. Bei 
Wahlgrabstätten kann das Amt Woldegk Ausnahmen zulassen. 
(4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche beigesetzt 
werden. Eine verstorbene Mutter und ihr gleichzeitig – bei oder kurz nach der Geburt 
– verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. 
Lebensjahr dürfen in einer Grabstelle beigesetzt werden. 
(5) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von 
Nutzungsrechten an einer der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf 
Unveränderlichkeit der Umgebung. 
(6) In einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte darf zusätzlich eine 
Asche beigesetzt werden, wenn der bereits Beigesetzte der Ehegatte oder ein naher 
Verwandter des Beizusetzenden war. 
(7) Die Nutzungsrechte an den einzelnen Grabstellen werden durch Zahlung der 
Gebühr nach der jeweils geltenden Gebührensatzung erworben. 
 

§ 12 
Reihengrabstätten 

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten. die der Reihe nach einzeln belegt und erst 
im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Leiche vergeben 
werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. 
(2) Es werden eingerichtet: 
a) Reihengrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr in einer 

Größe von 1,60 x 0,80 m; 
b) Reihengrabfelder für Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr ab in der Größe 

von 2,40 x 1,20 m. 
(3) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche beigesetzt werden. Ausnahmen 
können bei gleichzeitig verstorbenen Familienangehörigen zugelassen werden. 
(4) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der 
Ruhezeiten wird 3 Monate vorher öffentlich und durch ein Hinweisschild auf dem 
betreffenden Grabfeld bekannt gemacht.  
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§ 13 

Wahlgrabstätten 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbeisetzungen, an denen auf Antrag ein 
Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage 
auf dem Friedhof mit dem Nutzungsberechtigten festgelegt wird. 
(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 2 Abs. 2 auf Antrag  für 
die gesamte Wahlgrabstätte um 20 Jahre verlängert werden. Das Amt Woldegk ist 
nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantrages 
aufzufordern. Bei einer Beisetzung verlängert sich das Nutzungsrecht für die 
gesamte Wahlgrabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit des zuletzt Beigesetzten. Die 
Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweilig geltenden 
Gebührensatzung. 
(3) Es werden ein- und mehrstellige Grabstätten unterschieden. Je Bestattungsplatz 
wird eine Fläche von mindestens 2,50 m x 1,25 m vergeben. Abweichungen nach 
oben in Einzellagen sind möglich. 
(4) Das Nutzungsrecht entsteht nach Zahlung der fälligen Gebühr mit Aushändigung 
der Graburkunde.  
(5) Auf den Ablauf des Nutzungsrechts wird der jeweilige Nutzungsberechtigte 2 
Monate vorher schriftlich – falls er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln 
ist, durch eine öffentliche Bekanntmachung und durch einen 2monatigen Hinweis auf 
der Grabstätte – hingewiesen. 
(6) Während der Nutzungszeit darf eine Beisetzung nur stattfinden, wenn das 
Nutzungsrecht mindestens bis zum Ablauf der Ruhezeit wieder erworben worden ist.  
(7) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall 
seines Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im 
Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag 
übertragen, der erst zum Zeitpunkt des Todes des Übertragenden wirksam wird. Wird 
bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht 
in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen 
Nutzungsberechtigten über: 
1. auf den überlebenden Ehegatten, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer 

früheren Ehe vorhanden sind, 
2. auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder, 
3. auf die Stiefkinder,  
4. auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter und Mütter, 
5. auf die Eltern, 
6. auf die vollbürtigen Geschwister,  
7. auf die Stiefgeschwister, 
8. auf die nicht unter 1) bis 7) fallenden Erben. 
Innerhalb der einzelnen Gruppen 2) bis 4) und 6) bis 8) wird der Älteste 
Nutzungsberechtigter. 
(8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person 
aus dem Kreis des Abs. 7 Satz 2 übertragen; er bedarf dazu der vorherigen 
Zustimmung des Amtes Woldegk. 
(9) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf 
sich umschreiben zu lassen. 
(10) Abs. 7 gilt in den Fällen der Absätze 8 und 9 entsprechend. 
(11) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der 
dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu 
werden, bei Eintritt eines Bestattungsfalles über andere Beisetzungen und über die 
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Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden. In einer 
mehrstelligen Grabstätte dürfen der Nutzungsberechtigte und folgende Angehörige 
des Nutzungsberechtigten und folgende Angehörige des Nutzungsberechtigten 
beigesetzt werden: 
1. Ehegatte, 
2. Kinder (eheliche, nichteheliche, als Kind angenommene Kinder der Kinder), 
3. Enkel (eheliche, nichteheliche, als Kind angenommene Kinder der Kinder), 
4. Eltern ( auch Annehmende von als Kind angenommenen Personen), 
5. Geschwister (auch Halbgeschwister), 
6. Großeltern (auch Eltern der Annehmenden, die eine Person als Kind 

angenommen haben), 
7. Ehegatten der Kinder, der Enkel, der Geschwister. 
(12) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zu gärtnerischer Unterhaltung und 
Pflege der Grabstätte. 
(13) Auf das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an 
teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit verzichtet werden. Ein 
Verzicht ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. 
 

§ 14 
Urnenreihengrabstätten, Urnenwahlgrabstätten,  

Urnengemeinschaftsgrabstätten  
(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in: 
1. Urnenreihengrabstätten in der Größe von 0,80 qm für bis 2 Urnen nach Absatz 2, 
2. Urnenwahlgrabstätten in der Größe von 1,00 qm für bis 4 Urnen,  
3. Grabstätten für Erdbeisetzungen mit Ausnahme der Reihengrabstätten für jeweils 

eine Urne,  
4. Urnengemeinschaftsgrabstätten. 
(2) Urnenreihengrabstätten sind Aschenstätten, die der Reihe nach belegt und erst 
im Todesfalle für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben 
werden. In einer Urnenreihengrabstätte können mehrere Aschen beigesetzt werden, 
wenn die Ruhezeit der zuletzt beigesetzten Asche die Ruhezeit der zuerst 
beigesetzten Asche nicht übersteigt. 
(3) Urnenwahlgrabstätten sind Aschenstätten, an denen auf Antrag ein 
Nutzungsrecht für die Dauer von 20 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage 
auf dem Friedhof mit dem Nutzungsberechtigten festgelegt wird. Die Zahl der Urnen, 
die in einer Urnenwahlgrabstätte beigesetzt werden können, richtet sich nach der 
Größe der Aschenstätte. 
(4) Urnengemeinschaftsgrabstätten sind Grabstätten ohne individuelle 
Kennzeichnung. Die Ruhezeit beträgt 20 Jahre. 
(5) Es gelten die Vorschriften für Reihengrabstätten und für Wahlgrabstätten 
entsprechend auch für Urnengrabstätten. 
 
 

V. GESTALTUNG DER GRABSTÄTTEN UND DER GRABMALE  
 

§ 15 
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze  

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die 
Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtlage gewahrt 
wird. 
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§ 16  
Gärtnerische Gestaltung der Grabstätten 

(1) Jede Grabstätte muss innerhalb von sechs Monaten nach der Belegung oder dem 
Erwerb des Nutzungsrechtes vom Nutzungsberechtigten hergerichtet und dauernd 
angemessen instand gehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind von den 
Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. Für die 
Anlage und Pflege der Grabstätten sind die jeweiligen Nutzungsberechtigten 
verantwortlich. 
(2) Alle gepflanzten Gehölze gehen entschädigungslos in das Eigentum der 
Gemeinde Schönhausen über, wenn sie von den Verantwortlichen nach Ablauf der 
Ruhezeit oder des Nutzungsrechts nicht abgeräumt worden sind. 
Der Schnitt und die Beseitigung zu stark wachsender oder absterbender Bäume und 
Sträucher kann angeordnet werden. Wird die notwendige Maßnahme nicht innerhalb 
der von der Friedhofsverwaltung gesetzten Frist durchgeführt. so werden die 
Arbeiten auf Kosten des Verantwortlichen von der Friedhofsverwaltung ausgeführt. 
(3) Alle Pflanzen sollen unmittelbar in den Boden gepflanzt werden. 
(4) Hohe Grabhügel sind nicht zulässig, weil eine harmonische Gesamtwirkung der 
Grabfelder und eine gute gärtnerische Gestaltung der Grabstätten dadurch gestört 
werden. Um die einzelnen Grabstellen anzudeuten, genügt es, flache Hügel 
anzulegen, die mit kriechenden dauergrünen Gewächsen und niedrigen Blumen 
bepflanzt werden können. Der Grabhügel soll die Höhe von 25 cm nicht 
überschreiten. 
(5) Veränderungen der Grundgestaltung der Grabreihen bzw. der Grabquartiere 
durch die Grabnutzungsberechtigten sind nicht zulässig. 
(6) Ständige Grababdeckungen mit Beton, Kies, Teerpappe oder ähnlichem sind 
nicht zulässig. Eine Bepflanzung der Grabstätten sollte dem Belegen mit ständigen 
Grababdeckungen vorgezogen werden. Das Belegen der Grabstätten mit Kies oder 
mit Splitt ist nicht gestattet. 
(7) Die Grabstätten oder die Grabstellen sollen nur dann mit festem Material 
eingefasst werden, wenn dies wegen der Beschaffenheit des Bodens notwendig ist. 
Einfassungen sind entsprechend des jeweiligen Grabfeldes vorzunehmen und aus 
Material herzustellen, das von Fachbetrieben gefertigt wurde. 
(8) Wahlgrabstätten, in denen eine Beisetzung noch nicht stattgefunden hat, sind mit 
einer Bepflanzung zu versehen bzw. sind in die Pflege einzubeziehen. 
(9) Die Verfügungsberechtigten können die Grabstätten selbst herrichten, pflegen 
und beräumen oder damit einen zugelassenen Friedhofsgärtner beauftragen. 
(10) Die Pflege der Urnengemeinschaftsgrabstätte obliegt der Gemeinde 
Schönhausen. Blumen und Kränze dürfen an dem dafür vorgesehenen Ablageplatz 
niedergelegt werden. 
 

§ 17 
Vernachlässigung  

Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der 
Nutzungsberechtigte auf schriftliche Anforderung der Friedhofsverwaltung die 
Grabstätte innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung 
zu bringen. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu 
ermitteln, genügt eine öffentliche Bekanntmachung und ein 3monatiger Hinweis auf 
der Grabstätte. Wird die Aufforderung nicht befolgt, können Reihengrabstätten/ 
Urnenreihengrabstätten von der Friedhofsverwaltung abgeräumt, eingeebnet und 
eingesät werden. 
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Bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten kann die Friedhofsverwaltung in diesem 
Fall die Grabstätten auf Kosten des jeweiligen Nutzungsberechtigten in Ordnung 
bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor dem 
Entzug des Nutzungsrechts ist der jeweilige Nutzungsberechtigte noch einmal 
schriftlich aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen; ist er 
nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, hat noch einmal eine 
entsprechende öffentliche Bekanntmachung und ein entsprechender 1monatiger 
Hinweis auf der Grabstätte zu erfolgen. In dem Entziehungsbescheid ist der jeweilige 
Nutzungsberechtigte aufzufordern, das Grabmal und die sonstigen baulichen 
Anlagen innerhalb von 3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides 
zu entfernen. Der Verantwortliche ist in den schriftlichen Aufforderungen, der 
öffentlichen Bekanntmachung und dem Hinweis auf der Grabstätte auf die für ihn 
maßgeblichen Rechtsfolgen der Sätze 3 und 4 und in dem Entziehungsbescheid auf 
die Rechtsfolgen des § 22 Abs. 2 hinzuweisen. 
 

§ 18 
Grabmale 

(1) Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die 
Umgebung erhöhten Anforderungen entsprechen. 
(2) Für Grabmale dürfen nur Naturstein, Holz und Schmiedeeisen verwendet werden. 
(3) Bei der Gestaltung und der Bearbeitung sind folgende Vorschriften einzuhalten: 
1. Jede handwerkliche Bearbeitung ist zugelassen. Politur ist gestattet. Die Seiten 

müssen gleichmäßig bearbeitet sein. Die Rückseiten müssen sauber gearbeitet 
sein (ohne Politur).  

2. Sockel dürfen nur in den dafür vorgesehenen Abteilungen verwendet werden. 
3. Schriftrücken und Schriftbossen für weitere Inschriften können poliert oder 

geschliffen sein.  
4. Schriften, Ornamente und Symbole dürfen nur aus demselben Material wie dem 

des Grabmales bestehen. Sie müssen gut verteilt und dürfen nicht aufdringlich 
groß und nicht serienmäßig hergestellt sein. Bleischriften und –ornamente sowie 
Bronzeschriften und –ornamente sind gestattet. Schriften und Ornamente können 
zurückhaltend getönt werden.  

5. Nicht zugelassen sind alle nicht aufgeführten Materialien, Zutaten, Gestaltungs- 
und Bearbeitungsarten, insbesondere Beton, Glas, Emaille, Kunststoff, Lichtbilder 
und Farben. 

(4) Nach näherer Bestimmung der Belegungspläne sind stehende oder liegende 
Grabmale zulässig. Sie sollen in der Form unterschiedlich sein. Liegende Grabmale 
dürfen nur flach auf die Grabstätte gelegt werden. 
(5) Auf Grabstätten für Erdbeisetzungen sind stehende Grabmale bis zu folgenden 
Größen zulässig: 
1. auf Reihengrabstätten  Breite bis 50 cm 

Höhe bis 65 cm 
Stärke mindestens 12 cm; 

2. auf einstelligen Wahlgrabstätten  Breite bis 60 cm 
Höhe 70 bis 90 cm 
Stärke mindestens 12 cm; 

3. auf zweistelligen und mehrstelligen Wahlgrabstätten  
 Breite bis 100 cm 

Höhe von 60 bis 90 cm 
Stärke mindestens 12 cm; 

4. auf Wahlgrabstätten in besonderer Lage bis zu den von der Friedhofsverwaltung        
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    nach der Örtlichkeit besonders festzulegenden Abmessungen 
(6) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale bis zu folgenden Größen zulässig: 
1. auf Urnenreihengrabstätten nur Grabmale bis zu einer Größe von 50 x 45 cm,  
2. auf Urnenwahlgrabstätten je nach den Richtlinien für die einzelnen Abteilungen, 

höchstens jedoch 0,65 m x 0,5 m, 
3. auf Urnenwahlgrabstätten in besonderer Lage bis zu den von der 

Friedhofsverwaltung nach der Örtlichkeit besonders festzulegenden 
Abmessungen. 

Stehende Grabmale in den Urnenfeldern müssen mindestens 12 cm stark sein. 
(7) Soweit es die Friedhofsverwaltung innerhalb der Gesamtgestaltung unter 
Beachtung des § 16 und unter Berücksichtigung besonderer Anforderungen für 
vertretbar hält, kann sie Ausnahmen von den Vorschriften der Abs. 2 bis 6 und auch 
sonstige bauliche Anlagen zulassen. Sie kann für Grabmale und sonstige bauliche 
Anlagen in besonderer Lage über Abs. 1 – 6 hinausgehende Anforderungen an 
Material, Entwurf und Ausführung stellen. 
(8) Für jede Grabstätte darf nur ein Hauptgrabmal errichtet werden. Bei weiteren 
Bestattungen können zur Bezeichnung der einzelnen Grabstellen besondere 
Denkzeichen in Form von Platten oder Kissensteinen in der Größe von 50 x 45 cm 
zugelassen werden. Sie müssen sich in Stoff und Form dem Hauptmal unterordnen 
und sich sowohl diesem wie auch gegenseitig anpassen. Auf Urnenwahlgrabstätten 
dürfen keine zusätzlichen Platten oder Kissensteine aufgestellt werden.  
(9) Steineinfassungen sind mit folgenden Abmessungen zulässig: 
- Breite mindestens 6 cm, höchstens 8 cm, 
- Höhe 8 cm über Erdoberfläche. 
Das Material der Einfassung muss dem des Hauptgrabmales entsprechen. Nicht 
zulässig sind Steineinfassungen bei Reihengräbern. 
(10) Auf den Urnengemeinschaftsgrabstätten dürfen keine Einzelgrabmale aufgestellt 
werden. 
 

§ 19 
Zustimmungserfordernis 

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen, Steineinfassungen oder 
sonstigen baulichen Anlagen bedarf der Zustimmung des Amtes Woldegk. Die 
Anträge sind auf amtlichen Vordrucken einzureichen.  
(2) Den Anträgen sind die zur Prüfung der Entwürfe notwendigen Zeichnungen und 
Unterlagen beizufügen, insbesondere: 
1. Grabmalentwurf einschließlich Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10, 

Angaben über den Werkstoff, die Bearbeitung, Inhalt, Form und Anordnung der 
Schrift oder sonstige Zeichen sowie über die Fundamentierung; 

2. Ausführungszeichnungen, soweit diese zum Verständnis des Entwurfs notwendig 
sind, im Maßstab 1:10; 

3. Schriftzeichnung im Maßstab 1:10. 
(3) In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:5 oder das 
Aufstellen einer Attrappe in natürlicher Größe auf der Grabstelle verlangt werden. 
(4) Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn auf einem bereits vorhandenen 
Grabmal anlässlich einer weiteren Beisetzung lediglich der Name, die 
Berufsbezeichnung, das Geburts- und Sterbedatum des Beigesetzten in gleicher 
Ausführung wie die vorhandene Beschriftung angebracht werden soll. 
(5) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals nicht der 
genehmigten Zeichnung und ist sie nicht genehmigungsfähig, setzt das Amt Woldegk 
dem Nutzungsberechtigten eine angemessene Frist zur Beseitigung öder 
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Abänderung des Grabmals. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist kann das Amt 
Woldegk die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten des Nutzungsberechtigten 
veranlassen. Bei nicht ordnungsgemäßer Gründung und Befristung des Grabmals gilt 
§ 22 Abs. 2. 
 

§ 20 
Fundamentierung und Befestigung der Grabmale 

(1) Die Grabmale sind nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks so 
zu fundamentieren und zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch 
beim Öffnen  benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Dies 
gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend. Allgemein anerkannte Regeln des 
Handwerks in diesem Sinne sind insbesondere die Richtlinien für das 
Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern des Bundesinnungsverbandes 
des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks (Versetzrichtlinien) in 
der neusten Fassung. 
(2) Die Steinstärke muss in Verbindung mit einer fachgerechten Verdübelung die 
Standfestigkeit der Grabmale gewährleisten. Die Mindeststärke der Grabmale 
bestimmt sich nach § 18 Abs. 5. 
 

§ 21 
Unterhaltung der Grabmale 

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in gutem und 
verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich sind dafür bei 
Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der Auftraggeber für die Beisetzung, bei 
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten die jeweiligen Nutzungsberechtigten. 
(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder 
Teilen davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, 
unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann das Amt Woldegk auf 
Kosten des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Niederlegen von 
Grabmalen, Absperrung) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher 
Aufforderung des Amtes Woldegk nicht innerhalb eines jeweils festzusetzenden 
angemessenen Frist beseitigt, ist das Amt Woldegk berechtigt, dies auf Kosten des 
Verantwortlichen zu tun oder das Grabmal, die sonstige bauliche Anlage oder Teile 
davon zu entfernen; die Gemeinde Schönhausen ist nicht verpflichtet, diese Sachen 
aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu 
ermitteln, genügt eine öffentliche Bekanntmachung und ein 4wöchiger Hinweis auf 
der Grabstätte. 

§ 22 
Veränderung, Umtausch und Entfernung 

(1) Die aufgestellten Grabmale oder sonstigen baulichen Anlagen dürfen nur mit 
Zustimmung des Amtes Woldegk verändert, umgesetzt, ausgetauscht oder entfernt 
werden, solange das Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten oder die Ruhezeit bei 
Reihengrabstätten noch nicht abgelaufen ist. 
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes sind die Grabmale und die 
sonstigen baulichen Anlagen zu entfernen. Dazu bedarf es eines Erlaubnisscheines 
des Amtes Woldegk. Sind die Grabmale oder die sonstigen baulichen Anlagen nicht 
innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts 
entfernt, fallen sie entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Gemeinde 
Schönhausen. Sofern Wahlgrabstätten vom Amt Woldegk abgeräumt werden, hat 
der jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen. 
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§ 23 
Grabgewölbe  

Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht gebaut werden. Sind 
solche Anlagen bei Inkrafttreten dieser Satzung vorhanden, so sind sie vom 
Nutzungsberechtigten in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten oder zu 
beseitigen. Im Übrigen gelten § 21 Abs. 1 und 2 entsprechend. 
 

VI. BENUTZUNG DER FEIERHALLE 
 

§ 24 
Feierhalle 

(1) Die Feierhalle steht nur für Trauerfeiern und Abschiednahmen zur Verfügung. 
(2) Die Benutzung kann versagt werden, wenn der Verstorbene im Zeitpunkt des 
Todes an einer nach dem Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten 
oder bei ihm der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt 
bestanden hat oder wenn Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 
(3) Trauerfeiern können auch am Grabe oder an einer anderen im Freien dafür 
vorgesehenen Stelle abgehalten werden. 
 

VII.GEBÜHREN 
 

§ 25 
Gebührenerhebung  

Für die Benutzung des gemeindlichen Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für 
Leistungen der Friedhofsverwaltung bzw. des Amtes Woldegk werden Gebühren 
nach der Friedhofsgebührensatzung und dem jeweils gültigen Gebührentarif 
erhoben. 
 

VII. Bußgeldvorschriften 
 

§ 26 
Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
1. entgegen § 5 Abs. 3 Nr. 1 den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen 

verunreinigt oder beschädigt sowie Rasenflächen und Grabstätten befährt; 
2. entgegen § 5 Abs. 3 Nr. 2 Abfälle jeglicher Art außerhalb der dafür bestimmten 

Stellen ablagert;  
3. entgegen § 5 Abs. 3 Nr. 5 die Wege außer mit den vom Fahrverbot 

ausgenommenen Fahrzeuge befährt; 
4. entgegen § 5 Abs. 3 Nr. 7 Waren und gewerbliche Dienste anbietet; 
5. entgegen § 5 Abs. 4 Hunde nicht angeleint führt oder sie nicht beaufsichtigt; 
6. entgegen § 19 Abs. 1 Grabmale, Steineinfassungen oder sonstige bauliche 

Anlagen ohne Zustimmung des Amtes Woldegk errichtet oder verändert; 
7. entgegen § 21 Abs. 1 Grabmale und sonstige baulichen Anlagen nicht in 

verkehrssicherem Zustand unterhält. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 7 mit einer 
Geldbuße bis zu dreihundert EURO geahndet werden. 
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VIII. ÜBERGANGS- UND SCHLUSSVORSCHRIFTEN 
 

§ 27  
Alte Rechte 

(1) Bei Grabstätten über die die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung 
bereits verfügt hat, richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den 
bisherigen Vorschriften. 
(2) Der Wiedererwerb des Nutzungsrechts an diesen Grabstätten richtet sich nach 
dieser Satzung. 
(3) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von 
unbegrenzter oder unbestimmter Dauer werden auf die Nutzungszeit nach § 13 Abs. 
1 oder § 14 Abs. 3 und 4 dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch 
nicht vor Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Satzung und der Ruhezeit der 
zuletzt beigesetzten Leiche oder Asche. 
(4) Nach dieser Satzung nicht mehr zugelassene Einfassungen und Anlagen sind 
von allen Gräbern zu entfernen, sobald sie verfallen, die Nutzungszeit an den 
Grabstätten abgelaufen ist, eine Beisetzung erfolgen oder das Nutzungsrecht 
übertragen werden soll. 

 
§ 28 

Haftung  
Die Gemeinde Schönhausen haftet nicht für Schäden, die durch nicht 
satzungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen und ihrer Einrichtungen 
durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. Im Übrigen haftet die Gemeinde 
nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
 

§ 29 
Inkrafttreten  

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung der Gemeinde Schönhausen vom 
11.12.1998 außer Kraft. 
 
Schönhausen, den 16.03.2004 
 
 
Schulz 
Bürgermeisterin 
 
 

 


